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Vieh= und Fleischbeschau sowie ÜberbeschaupflichtKundmachung
für eingeführte Fleisch= und Wurstwaren

Die Bezirkshauptmannschaft Feldkirch gibt bekannt:
In letzter Zeit mußte des öfteren festgestellt werden, daß

die Bestimmungen der Vieh= und Fleischbeschau (letztmaligEs besteht Veranlassung, auf die Bestimmungen der
verlautbart im Gemeindeblatt Nr. 27 vom 2. 7. 1950) vonPolizeiverordnung zum Schutze der Jugend vom 10. 6. 1943

RGBl. I/1943 hinzuweisen, die nach wie vor in Geltung manchen Personen nicht eingehalten werden.
steht und von der Bevölkerung strikte einzuhalten ist. Es wird nochmals darauf aufmerksam gemacht, daß nur

Hausschlachtungen, das sind Schlachtungen von gesundemJugendlichen unter 16 Jahren ist der Aufenthalt in Gast¬
Stechvieh, von denen das Fleisch nur für den Eigenbedarfstätten aller Art ohne Begleitung des Erziehungsberechtigten

bestimmt ist, vom Beschauzwang befreit sind.oder seines Beauftragten verboten. Minderjährige im Alter
von 16 bis 18 Jahren dürfen sich ohne Begleitung des Sobald die Absicht besteht, einen Teil des Fleisches an
Erziehungsberechtigten oder eines Beauftragten nur bis Metzger, Gastwirte oder andere Haushalte zu verkaufen,
21·00 Uhr in Gaststätten aufhalten. sind auch diese Schlachtungen zur Beschau anzumelden.

Metzger, Gastwirte, Betriebsküchen, LebensmittelhändlerDer Besuch von öffentlichen Lichtspielvorführungen, die
u. a. dürfen überhaupt keine Schlachtungen ohne Beschaunach 21·00 Uhr beendet sind, ist Minderjährigen unter
durchführen. Es muß festgestellt werden, daß Schlachtungen18 Jahren, die sich nicht in Begleitung des Erziehungsbe¬
in Gastbetrieben vielfach nur dann zur Beschau angemeldetrechtigten oder seines Beauftragten befinden, verboten.
werden, wenn im Gemeindeblatt die Abhaltung einer Schlacht¬Als Beauftragte des Erziehungsberechtigten kommen
partie verlautbart wird.dabei nur volljährige Personen in Betracht. Ebenso sind Fleisch= und Wurstwaren, wenn sie von einem

Der Besuch von öffentlichen Variete=, Kabarett= oder Betrieb oder Landwirt außerhalb Dornbirn eingeführt wer¬
Revuevorführungen ist Minderjährigen unter 18 Jahren den, zur Überbeschau anzumelden.
verboten. Dies gilt auch für kabarettistische Einlagen in Es wird hiemit nochmals auf die vorstehend angeführten
Gaststätten. Der Aufenthalt in Räumen, in welchen öffent¬ Bestimmungen der Vieh= und Fleischbeschauordnung auf¬
liche Tanzlustbarkeiten stattfinden, sowie die Teilnahme an merksam gemacht und auf den Wortlaut des im Übertretungs¬
öffentlichen Tanzlustbarkeiten in Räumen überhaupt, ist falle zur Anwendung kommenden § 399 des Strafgesetzes
Minderjährigen unter 16 Jahren untersagt und Minder¬ besonders verwiesen: „Wenn bei einem Gewerbe, welches
jährigen im Alter von 16 bis 18 Jahren nur in Beglei¬ zu dem Verkaufe von rohem oder auf irgend eine Art zu¬

tung des Erziehungsberechtigten oder seines Beauftragten bereiteten oder verkochtem Fleische berechtigt ist, etwas von

bis 23·00 Uhr gestattet. einem nicht nach Vorschrift beschauten Viehe verkauft wird,
ist die Strafe dieser Übertretung das erstemal nebst demMinderjährigen unter 18 Jahren ist in Gaststätten der
Verluste des nicht beschauten Fleisches oder des daxausGenuß von Branntwein oder überwiegend branntweinhaltigen gelösten Geldes bis zu S 2.500.—: bei der zweiten Über¬

Getränken verboten, Minderjährigen unter 16 Jahren ohne tretung ist die Strafe zu verdoppeln; bei einem dritten
Anwesenheit des Erziehungsberechtigten oder seines Beauf¬

Fall soll der Übertreter seines Gewerbes verlustig und zu
tragten der Genuß aller alkoholartiger Getränke untersagt. einem Gewerbe dieser Art für immer unfähig erklärt werden".Desgleichen ist Minderjährigen unter 18 Jahren der Der Bürgermeister:
Genuß von Tabakwaren in der Offentlichkeit nicht gestattet. 193 Dr. A. G. Moosbrugger

Übertretungen dieser Verordnung werden mit Geldstrafe
Sonntagsdienstbis zu S 300.—, oder Arrest bis zu 2 Wochen geahndet.
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